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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend überlassen wir Ihnen die Stellungnahme des Wetteraukreises: 
 
FB 4 Archäologische Denkmalpflege 
Ansprechpartner/in: Herr Dr. Jörg Lindenthal 
Gegen den vorgesehenen Bebauungsplan werden seitens der Archäologischen Denkmalpflege Wetterau 
folgende Änderungswünsche vorgebracht; die folgenden Auflagen und Hinweise sind in die textliche 
Festsetzung aufzunehmen: 
 
Da im Gebiet des Bebauungsplanes römische Siedlungsreste bekannt sind, ist gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB 
die Berücksichtigung der Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege mit folgender 
Maßgabe erforderlich: 
 
1. Wenn bei Erdarbeiten (in o. g. Bereich) Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Archäologischen Denkmalpflege des Wetteraukreises 
unverzüglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG). In diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens 
eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG erforderlich werden. 
 
2. Die Archäologische  Denkmalpflege des Wetteraukreises oder das Landesamt für Denkmalpflege, 
hessenArchäologie, sind mindestens zwei Wochen vor Beginn der Erschließungsarbeiten (Straßenbau sowie 
Ver- und Entsorgung) zu benachrichtigen, da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von 
Bodendenkmälern zu rechnen ist und eine Baubeobachtung seitens unserer Behörde stattfinden wird.  
 
3. Sollten bedeutende Reste der vorgeschichtlichen Siedlungen oder Gräber auftreten gilt, dass durch die 
weitere Bebauung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört werden. 
Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine Grabungsmaßnahme vorgeschaltet werden, um das 
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Kulturgut  zu dokumentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Diese Kosten sind vom jeweiligen 
Verursacher zu tragen. 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologische und Paläontologische Denkmalpflege, erhält eine 
Kopie. 
 
 
 
FSt 2.3.6 Brandschutz 
Ansprechpartner/in: Herr Lars Henrich 
Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken, wenn folgende Maßnahmen berücksichtigt werden: 
 
Möglichkeiten der Überwindung: 
 
Löschwasserversorgung 
 
Zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfs (§ 3 Abs. 4 HBKG) ist in Anlehnung an das DVGW Regelwerk - 
Arbeitsblatt W 405 entsprechend der baulichen Nutzung gemäß § 17 Baunutzugsverordnung - BauNVO - 
folgender Löschwasserbedarf erforderlich: 
 
     1600 l/min. 
 
Diese Löschwassermenge muss mindestens für eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung stehen. 
 
Der Fließdruck darf im Versorgungsnetz bei max. Löschwasserentnahme über die eingebauten Hydranten 
nicht unter 1,5 bar absinken. 
 
Kann diese Löschwassermenge vom öffentlichen Versorgungsnetz nicht erbracht werden, so ist der 
Löschwasservorrat durch andere geeignete Maßnahmen, z.B. Löschteiche (DIN 14 210), unterirdische 
Löschwasserbehälter (DIN 14 230) oder die Einrichtung von Löschwasserbehälter (DIN 14 230) oder die 
Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen an „offenen Gewässern“ sicherzustellen.  
 
Hydranten: 
 
Zur Löschwasserentnahme sind im öffentlichen Versorgungsnetz Hydranten - Unterflurhydranten nach DIN 
3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN 3222 einzubauen. 
 
Folgende Abstände sind einzuhalten: 
 
 ►   Offene Wohngebiete 120 m 
 
 ►   geschlossene Wohngebiete 100 m 
 
 ►   Geschäftsstraßen 80 m. 
 
 
Für den Einbau der Hydranten ist das DVGW Regelwerk - Arbeitsblatt W 331 (M)  - einzuhalten. 
 
Überflurhydranten sind entsprechend DIN 3222 farblich zu kennzeichnen. 
 
Unterflurhydranten sind durch Hinweisschilder für Brandschutzeinrichtungen nach DIN 4066 gut sichtbar zu 
kennzeichnen. 
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Sonstige Maßnahmen: 
 
Die Straßen sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen  mit einer Achslast von mindestens 10 
t und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t ohne Schwierigkeiten befahren werden können. 
 
Auf die Muster Richtlinie der Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Juli 1998 „Flächen für die 
Feuerwehr“ wird verwiesen. 
 
 
 
FSt 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege 
Ansprechpartner/in: Frau Anna Eva Heinrich 
Es bestehen keine Einwendungen und Bedenken. 
 
Rechtsgrundlage: 
§14,15 BNatSchG; §9 Abs. 1a BauGB 
 
Möglichkeit der Überwindung: 
Gegen das oben genannte Verfahren haben wir aus der Sicht uns zu vertretenden Belange grundsätzlich 
keine Einwende. Die Unterlagen sind jedoch  nicht vollständig. Eingriffsausgleichsbilanzierung, als auch  ein 
Artenschutzrechtliches Gutachten sind bis dato nicht vorhanden und müssen nachgeliefert werden. 
 
 
 
FSt 4.1.3 Wasser und Bodenschutz 
Ansprechpartner/in: Herr Thomas Buch 
Einwendungen: 
Gewässerrandstreifen der Nidda und der Grabenparzellen Gemarkung Groß-Karben, Flur 2, Flurstücke 515 
und 518 
Der vorliegende Entwurf sieht vor, im gesetzlich festgeschriebenen Gewässerrandstreifen die Errichtung 
baulicher Anlagen (z.B. Verkehrsflächen) zu ermöglichen. Nach den Bestimmungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG) ist die Ausweisung von 
Baugebieten durch Bauleitpläne in Gewässerrandstreifen verboten. Möglichkeiten der Befreiung von diesem 
Verbot bestehen nicht. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 23 HWG zu § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
 
Möglichkeit der Überwindung: 
Keine 
 
Fachliche Stellungnahme 
Beabsichtigte eigene Planungen: 
Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
Das Plangebiet liegt nicht im amtlich festgestellten Überschwemmungsgebiet der Nidda, jedoch unmittelbar 
am Rand. 
In den vom Land Hessen aktuell erarbeiteten Hochwasserrisikomanagementplänen wird dargestellt, dass das 
Plangebiet bei einem hundertjährlichen Hochwasser bei Versagen der entlang der Nidda vorhandenen 
Hochwasserschutzeinrichtungen zu weiten Teilen überflutet würde. Bei HQExtrem (1,3-fach HQ100) wird das 
Plangebiet überflutet, da die vorgenannten Hochwasserschutzeinrichtungen bei einem solchen Ereignis nicht 
mehr wirksam sind. 
In § 78b WHG wird geregelt, dass bei der Aufstellung von Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 oder 
nach § 34 des Baugesetzbuches (BauGB) zu beurteilende Gebiete insbesondere der Schutz von Leben und 
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Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu 
berücksichtigen sind. 
In diesem Zusammenhang weisen wir ergänzend darauf hin, dass bei Hochwasserführung der Nidda die 
Wasserspiegellagen über den Geländehöhen im Plangebiet liegen und es damit zu zu Tage tretendem 
Grundwasser kommen kann. 
In § 9 Baugesetzbuch (BauGB) ist geregelt, dass Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
im Sinne des § 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes nachrichtlich übernommen werden sollen. 
Diesbezüglich sind die Unterlagen zu ergänzen. 
 
Errichtung einer Überfahrt über die Grabenparzelle Gemarkung Groß-Karben, Flur 2, Flurstück 515 
Für die Errichtung einer Überfahrt über die betreffende Gewässerparzelle ist eine wasserrechtliche 
Genehmigung erforderlich. Art und Umfang der vorzulegenden Unterlagen sind mit unserer Fachstelle 
abzustimmen. 
 
Hochwasserschutzdeich der Nidda 
Hinsichtlich der Gestaltung der zum Niddadeich gelegenen Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Natur und Landschaft weisen wir auf die Regelungen des § 49 HWG hin. Insbesondere 
sind die Verbote zur Anlage und Erweiterung von Baum- (10m zum Deichfuß) und Strauchpflanzungen (5m 
zum Deichfuß) zu beachten. 
 
Entwässerung des Plangebietes 
Einzelheiten zur Entwässerung des Plangebietes sind mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt als zuständiger Wasserbehörde abzustimmen. 
 
 
 
FSt 4.2.2 Agrarfachaufgaben 
Ansprechpartner/in: Frau Silvia Bickel 
Es bestehen keine Einwendungen und Bedenken. 
 
Fachliche Stellungnahme: 
Aus landwirtschaftlicher Sicht haben wir keine Bedenken zu dem o.g. Bebauungsplan. 
Anregung 
Die verbleibende Restackerfläche von ca. 3000 qm ist nicht mehr wirtschaftlich landwirtschaftlich zu nutzen. 
Wir regen von daher an, auf der verbleibenden Restfläche (Fl. 2, Flst. 516) eine Ausgleichsmaßnahme zu 
planen. 
 
 
FD 4.5 Bauordnung 
Ansprechpartner/in: Frau Birgit Wirtz 
Es liegen Einwendungen vor. 
Rechtsgrundlage: BauGB, BauNVO, HBO, Verordnungen 
 
Fachliche Stellungnahme: 
1. Sonstige Sondergebiete gem. § 11 BauNVO können für solche Gebiete festgesetzt werden, die sich von 
den Baugebieten nach §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden. Da ein Hotel in der unterschiedlichsten 
Gebietskategorien der BauNVO zulässig ist, ist nicht nachvollziehbar, warum in dem Plangebiet ein sonstiges 
Sondergebiet, Zweckbestimmung "Hotel" festgesetzt wurde. 
2. Da weder eine Begründung noch textliche Festsetzungen vorgelegt wurden, bleibt eine detailliertere 
Prüfung der Behördenbeteiligung gem. § 4(2) vorbehalten. 
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FSt 4.5.0 Denkmalschutz 
Ansprechpartner/in: Herr Uwe Meyer 
Keine Einwendungen. 
 
 
FB5, LU3 Besondere Schulträgeraufgaben 
Ansprechpartner/in: Herr Welf Kunold 
Gegen den vorgesehenen Bebauungsplan der Stadt Karben werden aus Sicht des Schulträgers keine 
Bedenken geltend gemacht.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Christian Sperling 
 
 





1 

 

BOTANISCHE VEREINIGUNG für NATURSCHUTZ 
in HESSEN e.V. 
BUND für UMWELT und NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND  
Landesverband Hessen e.V. 
DEUTSCHE GEBIRGS- und WANDERVEREINE 
Landesverband Hessen e.V. 
HESSISCHE GESELLSCHAFT für ORNITHOLOGIE  
und NATURSCHUTZ e.V. 
 
 
 

LANDESJAGDVERBAND HESSEN e.V. 
NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND  
Landesverband Hessen e.V. 
SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD 
Landesverband Hessen e.V. 
VERBAND HESSISCHER FISCHER E:V. 
 
Anerkannte Verbände nach  § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz 

 

Dörhöfer & Partner 

z.Hd. Herr Hampel 

Jugenheimer Str. 22 
55270 Engelstadt                                                 

 

Absender dieses Schreibens: 
 
 
Dr. Karl Schneider (NABU) 
Erich Kästner Str. 12 
61184 Karben 
 
 
 

Karben, 01. März 2019 
 

Bebauungsplan Nr. 223 „Am Quellenhof“, Stadt Karben, Stadtteil Groß-Karben. 
Stellungnahme i.R. der Beteiligung gem. § 4(1) BauGB (Vorentwurf) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an dem oben genannten Verfahren. 
Die Stellungnahme erfolgt im Namen der im Briefkopf genannten Verbände, die nach § 3 
Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannt sind.  
 
Grundsätzlich wird begrüßt, dass mit der Planung - die wir nicht grundsätzlich in Frage stel-
len! - zum größeren Teil bereits bebaute bzw. baulich veränderte Flächen reaktiviert werden 
sollen.  
Wir verstehen unsere Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt (frühzeitige Beteiligung) als An-
regung zur Vermeidung von naturschutzrechtlichen Konflikten - nicht zuletzt deshalb, weil im 
Plan/ in der Begründung die für unsere Belange wichtigen Informationen noch fehlen (Ein-
griffsbeschreibung /-umfang; Umweltbericht; Artenschutzbeitrag; …). 
Im Rahmen der nachfolgenden Beteiligung gem. 4(2) BauGB werden wir dann unsere Stel-
lungnahme ggfls. weiter qualifizieren. 
 

 Wir gehen davon aus, dass der umfangreiche und z.T. alte Baumbestand innerhalb und 
am Rande außerhalb des Plangebiets hinsichtlich Artenschutzkriterien (§ 44 BNatSchG) 
genau untersucht wird. Dabei sind auch die Wechselbeziehungen zum Gewässerbiotop 
der Nidda zu beachten. 

 Aus den Unterlagen geht nicht hervor, inwieweit die Gehölze zwischen dem GEe und 
der Straße „Am Selzerbrunnen“ innerhalb des Plangebiets liegen (und dann beseitigt 
werden könnten). Auch wenn die Gehölze außerhalb liegen, sollten sie gesichert wer-
den, weil im Rahmen der Bauarbeiten wie auch der späteren Nutzung des GEe-Gebiets 
die Gefahr gegeben ist, dass die Bäume beschädigt werden. Wir weisen darauf hin, 

Email an: hampel@doerhoefer-planung.de 
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dass diese Bäume Teil einer Allee und damit gem. § 13 HAGBNatSchG gesetzlich ge-
schützt sind. 

 Ein Flächenverbrauch von über 3.000 m2 für die Anlage eines Parkplatzes ist nicht ak-
zeptabel. Zum einen können die in der Begründung Kap. 1, S. 5 erwähnten größeren 
Firmenfahrzeuge (d.h. große LKW) am bestehenden Firmenstandort östlich der Nidda 
parken, weil dort ja zukünftig keine PKW mehr parken. Zum anderen steht im Kap. 4.3 
(Grundwasser), dass in den Gewerbegebieten „die Ausführung von wasserdichten Kel-
lern (Ausbildung als Wanne) erforderlich ist“. Wenn eine solche Maßnahme notwendig 
ist, sehen wir es als geboten an, die geplanten Parkplätze auf Fl.St. 516 in eine Tiefga-
rage zu verlagern und so wertvollen Boden zu erhalten. Zu prüfen wäre, die Tiefgarage 
zusammen mit dem angrenzenden Hotel zu nutzen. Alternativ zur Tiefgarage könnte 
auch ein Parkdeck geplant werden. Die dann höher werdenden Gebäude können akzep-
tiert werden, weil das Landschaftsbild im Gebiet um die Straße „Am Selzerbrunnen“ be-
reits deutlich baulich vorbelastet ist. 

 Wenn auf dem geplanten Parkplatz größeren Firmenfahrzeuge (d.h. große LKW) rangie-
ren und abgestellt werden sollen (Kap. 1, S. 5), erscheint eine Oberflächenbefestigung 
mit wassergebundener Decke nicht besonders lange haltbar. Eine spätere Änderung der 
Festsetzungen unter Pkt. 1.6.3 mit dann erheblich größeren Eingriffen (weil Versiege-
lung) ist fast vorprogrammiert. 

 
Wir erinnern daran, dass Belange des Artenschutzes, insbesondere des § 44 BNatSchG, 
nicht der Abwägung unterliegen. 
 
Wir weisen desweiteren auf das Urteil des VGH Hessen vom 19.10.2017, Az.: 4 C 
2424/15.N, hin, wonach Festsetzungen von Pflanzgeboten auf Privatgrundstücken nur mög-
lich sind, wenn diese dinglich gesichert sind. Etwaige vertragliche Regelungen müssen den 
gemeindlichen Gremien bis zum Satzungsbeschluss vorliegen. Ohne Erfüllung dieser Anfor-
derungen ist der Bebauungsplan rechtsunwirksam. 
 
Schließlich machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die nach § 3 Rechtsbehelfsgesetz an-
erkannten Verbände über die Abwägungsergebnisse der Verfahren zu benachrichtigen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. Karl Schneider (NABU) 
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